
 

 
 
    
 

Übertragungsstelle Ost 
Landesamt für Ländliche Entwicklung,  
Landwirtschaft und Flurneuordnung 
Dorfstraße 1 
14513  Teltow OT Ruhlsdorf  
 
 
℡   (03328) 436 126      Fax: (03328) 436 173 
E-Mail: holger.lau@lelf.brandenburg.de 

Eingangsstempel 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
  Vorgangsnummer:            

            
 

 

  (Die Vorgangsnummer wird von der Übertragungsstelle    
  Ost vergeben) 

 

 
Nachfragegebot zur Übernahme einer Quote 

 
nach der Milchquotenverordnung (MilchQuotV) 

 
 
Anschrift des Antragstellers (siehe Hinweise Nr. 1 und 2) 

Betriebs-Nr. / InVeKos-Nr./ Personen-Ident-Nr.:                
                

 

Name, Vorname / Firma: 

 

 

 

 

Geschäftsführer: 

Die Betriebs-Nr./ InVeKoS-Nr./ Personen-Ident-Nr. ist vom An-
tragsteller anzugeben.  
Bitte links beginnend eintragen (siehe auch Hinweise Nr. 2). 

Straße, Hausnummer / Postfach (Betriebssitz): Bundesland 

(siehe 

Anlage 1) 

 

PLZ, Ort: Kreis-Nr. 

MV 

 

 

Telefon: Telefax: 

 

 

Wichtiger Hinweis: 
Dieses Gebot kann nur bearbeitet werden, wenn die Angaben vollständig sind. Es muss fristgerecht eingereicht 
werden. Die Bearbeitung des Gebotes erfolgt mit Hilfe der EDV. 

 
Formular 1 a 

Landesamt für Ländliche Entwicklung, 
Landwirtschaft und Flurneuordnung 

Dorfstraße 1 
14513 Teltow OT Ruhlsdorf  

Übertragungsstelle Ost 
 

Stand: April 2011 



 
 

  Vorgangsnummer:     Betriebs-Nr./ InVeKos-Nr./ Personen-Ident-Nr.:                                   
                                   
  (Die Vorgangsnummer wird von der Übertragungsstelle Ost   
   vergeben; nicht vom Antragsteller auszufüllen) 

  (Vom Antragsteller auszufüllen; Übernahme von Seite 1  
  des Nachfragegebotes) 
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I. Nachfragegebot 
 
 
Hiermit beantrage ich in dem für mich maßgeblichen Übertragungsbereich Ost (neue Bundesländer) 

(siehe Hinweis Nr. 1) 

1.  zum Übertragungsstellentermin am  . .
 (siehe Hinweise Nr. 3) Tag  Monat    Jahr 
 
2.  die Übernahme einer Anlieferungsquote in Höhe von . .  kg
 mit einem Standardfettgehalt von 4 %. 
 
3. Ich bin bereit, je kg Anlieferungsquote höchstens  

 folgenden Preis zu bezahlen (siehe Merkblatt Ziff. 7):  ,  €
 

 
II. Sicherheitsleistung 
 
Dem Nachfragegebot ist eine selbstschuldnerische und unbedingte Bürgschaft / Sicherheitsleistung (Anlage 
1 zu Formular 1a) beigefügt in Höhe von 

  . . ,  € 
 

Achtung: 
Die Bürgschaft muss mindestens den Betrag decken, der sich aus Multiplikation der unter Ziffer I.2 
nachgefragten Quote mit dem unter Ziffer I.3 angegebenen Höchstpreis ergibt. 

 
III. Anschriften 

 
1. Anschrift der Molkerei (siehe Hinweise Nr. 4):  
Firma: Lieferantennummer: 

Straße, Hausnummer / Postfach:  

PLZ, Ort:  

 
2. Anschrift der zuständigen Landesstelle (siehe Anlage): 
  

  

  

 
3. Anschrift des zuständigen Hauptzollamtes (siehe Hinweise Nr. 5): 
      (Angabe nur erforderlich, wenn Antragsteller Milch und Milcherzeugnisse ausschließlich unmittelbar an Verbraucher verkauft (Direktverkäufer)) 

Behörde / Bezeichnung:  

Straße, Hausnummer / Postfach:  

PLZ, Ort:  

 
 
 



 
 

  Vorgangsnummer:     Betriebs-Nr./ InVeKos-Nr./ Personen-Ident-Nr.:                                   
                                   
  (Die Vorgangsnummer wird von der Übertragungsstelle Ost   
   vergeben; nicht vom Antragsteller auszufüllen) 

  (Vom Antragsteller auszufüllen; Übernahme von Seite 1  
  des Nachfragegebotes) 
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IV. Nachweise / Erklärungen 
 
1. Mit der Übernahme der in Ziffer I.2 nachgefragten Quote soll die Milchproduktion 

erstmals aufgenommen werden:      ja    nein 

 
Wenn ja: 
 − von der zuständigen Landesstelle auszufüllen − 

 
Es wird bestätigt, dass der Antragsteller mit der Milchlieferung / Direktverkauf beginnt und dies gemäß § 13 
Abs.2 MilchQuotV durch objektive betriebsbezogene Maßnahmen belegen kann. 
 
Für die Richtigkeit der Angaben:  
Ort: Datum: Unterschrift / Stempel: 

 

 
Bitte geben Sie unter Ziffer III.1 auch die Anschrift der Molkerei an, an die Sie künftig liefern werden. 
 
 

2. Erklärung 
 
Mir ist bekannt, dass 
 
− Quoten nur übernehmen kann, wer selbst Milch oder Milcherzeugnisse an eine Molkerei liefert oder 

unmittelbar an Verbraucher verkauft (Direktverkäufer) oder wer, belegt durch objektive betriebsbezoge-
ne Maßnahmen, mit der Milchlieferung / Direktverkauf beginnt; 

 
− mein Nachfragegebot nach Eingang bei der Übertragungsstelle Ost verbindlich ist (eine Rücknahme 

danach ist nicht möglich); 
 
− ich nur ein Nachfragegebot zum Kauf einer Quote pro Übertragungstermin abgeben kann; 
 
− die Übertragungsstelle Ost keine Umsatzsteuer ausweist. 

3. Abweichender Betriebssitz 
 
Der Sitz meines/unseres Betriebes (siehe Merkblatt Ziffer 1) ist nicht identisch mit der auf Seite 1 dieses 
Nachfragegebotes angegebenen Postanschrift. Die Anschrift des Betriebes lautet: 
 
Name / Firma: 

 
Straße, Nr., Ortsteil / Postfach: 

PLZ, Ort: 

 
Ich versichere, dass die von mir gemachten Angaben richtig und vollständig sind und dass ich von den 
nachstehenden Hinweisen und den Hinweisen im Merkblatt Kenntnis genommen habe. 
 
 
 
 
 
 



 
 

  Vorgangsnummer:     Betriebs-Nr./ InVeKos-Nr./ Personen-Ident-Nr.:                                   
                                   
  (Die Vorgangsnummer wird von der Übertragungsstelle Ost   
   vergeben; nicht vom Antragsteller auszufüllen) 

  (Vom Antragsteller auszufüllen; Übernahme von Seite 1  
  des Nachfragegebotes) 

 
 

4 

V. Datenschutz 
 
 
Ihr Antrag wird teilweise manuell, aber auch automatisiert bearbeitet. Die Angaben erleichtern Ihnen 
und der Verwaltung die Arbeit. Die Bearbeitung Ihrer Anträge schließt die notwendigen Nachprüfun-
gen Ihrer Angaben durch die zuständigen Stellen (zuständige Landesstellen; Übertragungsstelle Ost) 
im Rahmen der Verwaltungskontrolle gemäß den hierfür geltenden Rechtsvorschriften (Marktorgani-
sationsgesetz, Milchquotenverordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz des Landes Brandenburg, 
Dienstanweisung für die Übertragungsstelle Ost) ein. Dazu werden die von Ihnen vorgelegten Nach-
weise und gegebenenfalls Ihre Anträge aus den Vorjahren herangezogen. 

Ihre personenbezogenen Daten werden von den zuständigen Stellen (zuständige Landesstellen, 
Übertragungsstelle Ost) für die automatisierte Bearbeitung von Anträgen für den Übergang von Anlie-
ferungsquoten über die Übertragungsstelle Ost verarbeitet.  

Dazu übermittelt die Übertragungsstelle Ost mit Sitz im Landesamt für Ländliche Entwicklung, Land-
wirtschaft und Flurneuordnung Ihre Angaben in gedruckter Form, per Datenträger oder mit Fernüber-
tragung an die zuständigen Landesstellen. 
 
 
Ich/wir habe/n die vorstehenden Hinweise zur Kenntnis genommen und bin/sind mit der Datenverar-
beitung im Rahmen der Durchführung der Milchquotenverordnung diesen Hinweisen entsprechend 
einverstanden. 
 
Ich/wir bin/sind darauf hingewiesen worden, dass die Angaben der Telefon- sowie ggf. der Faxnum-
mer freigestellt ist und lediglich den zuständigen Behörden zur Vereinfachung etwaiger Rückfragen 
dient. 
 
 
 
Ort: Datum: Unterschrift des Antragstellers: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Hinweise 
 
1. Der für die Bestimmung der Zuständigkeit der Übertragungsstelle Ost maßgebliche Betriebssitz ist 

der Ort, an dem die Milchkühe gehalten werden und die sächlichen Produktionsmittel vorhanden sind 
(Produktionsstätte). Hat ein Milcherzeuger mehr als eine Produktionsstätte, ist der Betriebssitz der 
Ort, an dem sich der betriebliche Schwerpunkt der Milchproduktion befindet. 

2. Hat der Antragsteller keine Betriebsnummer (BNR-ZD), ist die InVeKos-Nummer einzutragen. Die 
Übertragungsstelle Ost kann das Übernahmegebot nur bei Angabe der Betriebsnummer oder einer 
InVeKoS-Nummer bearbeiten! Die Betriebsnummer / InVeKoS-Nummer ist von links beginnend 
einzutragen, leere Felder sind mit „0“ auszufüllen. 

3. Nach den §§ 11 Abs.1 und  14 Abs.1 MilchQuotV sind folgende Übertragungsstellentermine und 
dazugehörige Einreichungsfristen für Abgabeangebote und Übernahmegebote festgelegt worden: 

 

Einreichungsfristen Übertragungstermine 

1. März 1. April 
1. Juni 1. Juli 

1. Oktober 2. November 
 
 Sofern vorstehende Einreichungsfristen auf einen Samstag oder Sonn- und Feiertag fallen, gilt je-

weils der nächstfolgende Werktag als maßgeblicher Termin / Frist.  
 
 Bei den genannten Einreichungsfristen handelt es sich um Ausschlussfristen. 

4. Liefert ein Milcherzeuger an mehrere Molkereien, ist im Formular diejenige Molkerei anzugeben, die 
der Milcherzeuger zur Quotenabrechnung bestimmt hat. 

5. Über die Übertragungsstelle Ost können gemäß § 11 MilchQuotV nur Anlieferungsquoten erworben 
werden. Direktverkäufer müssen daher die an der Übertragungsstelle Ost erworbene Quote in eine 
Direktverkaufsquote umwandeln lassen. Ein Antrag auf Umwandlung gemäß § 33 MilchQuotV ist bei 
dem für den Betrieb des Direktverkäufers zuständigen Hauptzollamt schriftlich spätestens vor Ablauf 
eines Zwölfmonatszeitraumes (1. April bis 31. März) zu stellen. 

 
6. Die Übertragungsstelle Ost erhebt für ihre Tätigkeit keine Gebühren. 

7.  Die Anschriften der zuständigen Landesstellen und der Einreichungsstelle Thüringen sind als Anlage 
beigefügt. 

8  Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.lelf.brandenburg.de 
                                                                          Themen - Michquotenbörse                     
 
 
 
 
 



 

Anlage: 

Verzeichnis der zuständigen Landesstellen und der Einreichungsstelle Thüringen 
 
 
 
Land Brandenburg:      12 BB Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft  

Referat 33 
Henning – von – Tresckow - Straße 2 - 8 
14467 Potsdam 
Tel.: (0331) 866-88 30 
Fax: (0331) 275 488 830 

 
 
Land Mecklenburg-       13 MV Amt für Landwirtschaft Altentreptow zuständig für Landkreise: 
Vorpommern: Brunnenstraße 06 52 Demmin 
 17087 Altentreptow 55 Mecklenburg - Strelitz 
 Tel.: (03961) 261-0 
 Fax: (03961) 261 199 
 
 Amt für Landwirtschaft Bützow zuständig für Landkreise: 
 Schlossplatz 6 51 Bad - Doberan 
 18246 Bützow 53 Güstrow 
 Tel.: (038461) 53-0 
 Fax: (038461) 53 444 
 
 Amt für Landwirtschaft Ferdinandshof zuständig für Landkreise: 
 Bergstr. 13 59 Ostvorpommern 
 17379 Ferdinandshof 62 Uecker-Randow 
 Tel.: (039778) 50-0 
 Fax: (039778) 50 199 
 
 Amt für Landwirtschaft Parchim zuständig für Landkreise: 
 Lübzer Chaussee 12 56 Müritz 
 19370 Parchim 60 Parchim 
 Tel.: (03871) 6020 
 Fax: (03871) 212 471 
 
 Amt für Landwirtschaft Franzburg zuständig für Landkreise: 
 Garthofstraße 17/18 57 Nordvorpommern 
 18461 Franzburg 61 Rügen 
 Tel.: (038322) 58 199 
 Fax.: (038322) 58 197 
 
 Amt für Landwirtschaft Wittenburg zuständig für Landkreise: 
 Pappelweg 2 54 Ludwigslust 
 19243 Wittenburg 58 Nordwestmecklenburg 
 Tel.: (038852) 90-0 
 Fax: (038852) 52-375 
 
 



 
 

 

noch Anlage  

 
Land Sachsen: 14 SN Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie 
 Landesstelle nach Milchabgabenverordnung 
 Referat 33 
 Zur Wetterwarte 11 
 01109 Dresden 
 Tel.: (0351) 8928-33 18 
 Fax: (0351) 8928-33 99 
 
 
Land Sachsen-Anhalt: 15 ST Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt des 
 Landes Sachsen-Anhalt 
 Olvenstedterstraße 4 
 39108 Magdeburg 
 Tel.: (0391) 567- 01  
 Fax: (0391) 567-17 27 
 
 
Land Thüringen: 16 TH Thüringer Landesverwaltungsamt 
 Referat  530.10 
 Weimarplatz 4 
 99423 Weimar 
 Tel.: (0361) 3773 8149 
 Fax: (0361) 3773 8113 
 
 Einreichungsstelle: Thüringer Bauernverband e.V. 
 Einreichungsstelle für Milchreferenzmengengebote 
 Alfred-Hess-Straße 8 
 99094 Erfurt 
 Tel.: (0361) 262 532 55 
 Fax: (0361) 262 532 25 
 


